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Anlage

Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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B Verordnungen, 
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung
418. Bundestagswahl 2021 Ernennung der Kreis-

wahlleiter/innen und ihrer Stellvertreter/innen 
 - Änderung-  

Bezirksregierung Köln Az: 31.1.8.3 
Köln, den 21. September.2021

Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Re- 
gierungsbezirk Köln (Ausgabe Nr. 2 vom 11.01.2021) sind 
die Ernennungen der Kreiswahlleiter/innen und ihrer 
Stellvertreter/innen für die Bundestagswahl 2021 bekannt 
gemacht worden.

Da der für den Wahlkreis 92 (Euskirchen - Rhein-Erft-
Kreis II) bestellte stellvertretende Kreiswahlleiter an der 
Ausübung seines Amtes gehindert ist, habe ich gemäß § 9 
Abs. 1 des Bundeswahlgesetzes (BWG) i. V. m. § 1 Abs. 1 
der Verordnung über die Wahlorgane für die Bundestags-
wahlen und Europawahlen

Herrn Achim·Blindert,  
Allgemeiner Vertreter des Landrats,  

Kreisverwaltung Euskirchen,  
Jülicher Ring 32,  

53879 Euskirchen,  
Tel. 02251/15-334,  
Fax 02251/15-207, 

E-Mail: achim.blindert@kreis-euskirchen.de,

zum neuen stellvertretenden Kreiswahlleiter für den 
Wahlkreis 92 ernannt.

Im Auftrag  
gez. L i e b e r m a n n
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